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Beratungen

Steuerfragen, Erbrecht,
Nachfolgeregelungen,
Liquidationsberechnungen,
Schétzungen, Baulandfragen,
Finanzierungen, Hofabtretungen,
Béuerliches Bodenrecht





Mehrwertsteuersatz-Erhöhung per 01. Januar 2011

Am 27. September 2009 haben Volk und Stände die Vorlage über die Zusatzfinanzierung der IV angenommen. Die auf sieben Jahre befristete Anhebung der Mehrwertsteuersätze tritt per 01. Januar 2011 in Kraft.

Dazu sind folgende Punkte zu beachten:

Ab 01. Januar 2011 werden die Steuersätze wie folgt angehoben:

	 
	neu

	bisher zum Normalsatz von 7,6% steuerbare Lieferungen und Dienstleistungen auf
	 8,0%

	bisher zum Sondersatz von 3,6% steuerbare Beherbergungsleistungen auf
	 3,8%

	bisher zum reduzierten Satz von 2,4% steuerbare Lieferungen und Dienstleistungen auf
	 2,5%


Saldo- und Pauschalsteuersätze:

	01.01.-31.12.2010
	6.4% 
	 5.8%
	 5.0%
	 4.2%
	 3.5%
	2.8% 
	 2.0%
	 1.2%
	 0.6%
	 0.1%

	 ab 01.01.2011
	 6.7%
	 6.1%
	 5.2%
	 4.4%
	 3.7%
	 2.9%
	 2.1%
	 1.3%
	 0.6%
	 0.1%


Rechnungsstellung

Massgebend für den anzuwendenden Steuersatz ist weder das Datum der Rechnungsstellung noch das Datum der Zahlung, sondern der Zeitpunkt resp. der Zeitraum der Leistungserbringung.

Für Leistungen, die ab dem 1. Januar 2011 erbracht werden, sind ab sofort die neuen Steuersätze zu fakturieren, auch wenn die Rechnung bereits im Jahr 2010 gestellt wird (Vorauszahlung).

Leistungen, die vollumfänglich im alten Jahr geleistet wurden, aber erst im Jahr 2011 fakturiert werden, können noch mit den alten Steuersätzen besteuert werden.

Wenn Sie im Jahr 2011 eine Rechnung erstellen mit erbrachten Leistungen im Jahr 2010 sowie im 2011, müssen Sie genau aufteilen, welche Leistungen bis und mit 31.12.2010 und welche ab 01.01.2011 erbracht wurden. Diese sind mit dem jeweils geltenden Mehrwertsteuersatz abzurechnen.

Ist die Aufteilung auf der Rechnung nicht klar ersichtlich, muss alles zum neuen Satz abgerechnet werden.

Bitte denken Sie daran, Ihre Rechnungsvorlagen oder Ihr Debitorenprogramm für 2011 anzupassen.

Buchhaltungs-Programme Agris und Agris Quattro

Wenn Sie Ihre Unterlagen 2011 selber auf den Programmen Agris oder Agris Quattro verbuchen, wenden Sie sich an die CBT Software AG (Tel. 061 981 25 33) um das benötigte Update für die Umstellung durchzuführen. (Bei Schwierigkeiten/Fragen stehen wir gerne zur Verfügung).

Weiterführende Informationen / Fragen

Die Broschüre MWST-Info 19 „Steuersatzerhöhung per 01. Januar 2011“ haben Sie zusammen mit der MWST-Abrechnung zugeschickt erhalten.

Diese sowie die MWST-Praxis-Info 03 „Präzisierungen zur MWST-Info 19“ mit weiterführenden Details sind auf der Homepage der Eidgenössischen Steuerverwaltung publiziert (www.estv.admin.ch).

Für weitere Informationen oder Fragen steht Ihnen Ihre Sachbearbeiterin gerne zur Verfügung.

Kleindöttingen, 26.11.2010 
Urs Vögele 
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